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der' IM nicht in das Fes tnahmegeschehen 
einbezogen wird,

das Aus sagevorlaalten der Täter günstig be
einflußt wird und optimale Voraussetzmgen 
für das vernehnungstaktische Vorgehen ent- 
s tehen.

Sowohl im Verlaufe eines StrafVerfahrens als auch 
nach dessen Abschluß ist die Sicherung und Abdeckung 
des IM gegenüber allen am Strafverfahren beteiligten 
Personen, gegenüber der Qffentlichkeit und insbeson
dere gegenüber den Feind zu gewährleisten.

Das erfordert insbesondere,

- die Einbeziehung von IM in Strafverfahren,; auch als 
Selbststeller, Anzeigeerstatter und Zeugen, zu ver
hindern und die Vernehmungsführung so zu gestalten, 
daß die Konspiration von IM gewährleistet ist,

- durch ständige Überbetonung anderer Faktoren vom 
IM abzulenken,

- beim weiteren Einsatz von IM sorgfältig Veränderun
gen der politisch-operativen Vorgangslage zu berück
sichtigen, die im Zusammenhang mit dem Strafverfahren 
entstanden sein können.


